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Circa ein Viertel der gesamten Kantonsfläche ist Verkehrsfläche, davon wiederum der grösste 
Teil Asphalt. In der Regel wurde diesem vor 1991 Asbest, Teer, alte Pneus, Schlacken aus 
Kehrichtsverbrennungsanlagen und weitere bedenkliche Materialien beigemischt. Besonders 
problematisch sind die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) aus dem Teer. 
Sie sind eine Gefahr sowohl für den Menschen wie auch die Umwelt (krebserregend, erbgut-
schädigend, hormonaktiv). Der Umgang mit solchen belasteten Strassenbelägen ist je nach 
Land sehr unterschiedlich. In der Schweiz werden sie ausgebaut und in verschiedener Weise 
wieder eingebaut; in anderen Ländern nur noch ausgeschieden und/oder thermisch behandelt. 
In der Schweiz regeln Verordnungen und Merkblätter auf Bundes- und Kantonsebene das Vor-
gehen dazu. Auf Bundesebene hiess es immer wieder, die massgebenden Grenzwerte würden, 
die besseren Erkenntnisse zu PAKs berücksichtigend, verschärft. Doch dies wurde bisher nicht 
umgesetzt beziehungsweise verhindert. Das bi-kantonale Merkblatt BS/BL übernimmt die we-
sentlichen Grenzwerte der Bundesverordnung. Es erlaubt jedoch im Grundsatz die Wiederver-
wendung jeglichen Materials, allerdings mit steigenden Auflagen parallel zum steigenden Anteil 
von PAKs im Asphalt. In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen zur Handhabung 
von PAK-haltigen Strassenbelägen in Basel-Stadt: 

1. Wie viele Tonnen solcher vor 1991 eingebauten Strassenbeläge je PAK-Anteil (<5000mg; 
<20’000mg und >20’000mg PAK pro kg Bindemittel) sind im Kanton BS noch im Boden? 

a. auf öffentlichem Grund 

b. auf privatem Grund 

2. Sind diese Mengen räumlich dokumentiert und einsehbar? 

3. Wie wird die Menge an ausgewaschenem PAK, zum Beispiel im Strassenabwasser, fest-
gestellt und sind diese Werte einsehbar? 

4. Werden heute im Kanton BS andere teerhaltige Produkte im Strassenbau eingesetzt 
(Dichtungen usw.)? Wenn ja, in welcher jährlichen Menge? 

5. Wie viele Tonnen solchen Asphaltgranulats werden in BS üblicherweise auf Feld-, Wan-
derwege usw. ausgebracht? 

6. Wie wird die PAK-Exposition von auf Baustellen arbeitenden Personen gemessen und 
überwacht? 

7. Wie und von wem wird der PAK-Gehalt von anfallendem und potenziell zur Wiederver-
wendung vorgesehenem Material festgestellt? 

8. Im Kanton BS darf Material mit einem PAK-Gehalt von über 20'000 mg/kg Bindemittel 
zwar mit der Genehmigung durch das Amt für Umwelt und Energie wieder verbaut wer-
den. Der Standort muss jedoch gleichzeitig im Kataster der belasteten Standorte einge-
tragen werden. Wie viele solcher m2 fallen üblicherweise pro Jahr an? 

9. Wie viele Tonnen solches Material importiert der Kanton BS aus dem Ausland oder der 
Schweiz zur Verwendung vor Ort? 

Es wird gebeten, wenn immer möglich die detaillierten Zahlen anzugeben oder fehlende Daten-
grundlagen transparent zu machen. 
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